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Dienststelle Ort, Datum

F o r d e r u n g
zur Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen

HJB S t  
0 0 0 4 5 4

I

Am heutigen Tage wurde gegenüber dem Bürger

Name Vorname(n)

ТЛГ7Ж iVU Gebuxt sort
wohnhaft
tätig als ' ~~
Arbeitsstelle
PA Nr.
auf der Grundlage des § 11 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Auf
gaben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei vom 11. Juni 1968 
die Forderung gestellt,
1. unverzüglich jegliche Handlungen zu unterlassen, die ... (es folg 

die allgemeine Charakterisierung dieser Handlungen);
2. Am ... in der Zeit_zwischen ... und ... Uhr die/den ... Straße/ 

Platz bzw. andere Örtlichkeiten nicht anzusuchen, da dort Rechts
verletzungen in Form von ... begangen werden sollen;

3. .  • .
(weitere Forderungen)

Soweit dieser/diesen Forderung(en) nicht nachgekommen wird, können 
sie erforderlichenfalls gemäß § 16 VP-Gesetz durchgesetzt werden.
Außerdem können Handlungen entgegen dieser/diesen Forderung(en) stra 
rechtliche Verantwortlichkeit u. a. nach §§ ... StGB (oder rechtli
che Verantwortlichkeit nach § - es folgt der konkrete Paragraph - 
OWVO) begründen.
Gegen diese Forderung(en) kann nach § 19 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes 
über die Aufga.ben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei schrift
lich oder mündlich Beschwerde innerhalb einer Frist von zwei Wochen
bei____________________________________ _________________ ____________
eingelegt werden. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Name, Dienstgrad Unterschrift des Betroffenen


